
organisationen vieler Länder und das Internationale den Ablauf des wirtschaftlichen Geschehens einzugrei-
Rote Kreuz mıiıt ihrer Hılfe ZUEEF Stelle. Deutschland hat fen, oder Subsidiarität als primıtıve Formulierung der
nächst Großbritannien un der Schweiz die meisten Privateigentumsordnung, die VO:  3 der Vorstellung AaUus-

Flüchtlinge aufgenommen, ehe die Vereinigten Staaten gyeht, daß der Staat oder die Gesellschaft 1L1UI demjen1ıgen
miıt der Überführung der Z OQ0OÖ Ungarn begannen, helfen soll, der vorher seine eigenen Mittel erschöpft hat,
deren Aufnahme s1e sıch bereit erklärt haben Dıie eld- iıne Auffassung, die weıthin iın der Debatte die

deutsche Sozialreform verteidigt wird. Ihr hält Utz ent-un: Sachspenden der einzelnen Völker un ıhrer Regie-
CuNsSsCH sınd 1im Augenblick auch nıcht ungefähr schät- SCSCH, daß die Privateigentumsordnung keine absolute
D  S Es kommt aber auch darauf nıcht ethisch-rechtliche Größe sel, vielmehr das Privateigentum

der sinnvollen Verwirklichung des materiellen (56-Wichtiger 1St CS, daß die Flüchtlingsorganısation allmäh-
lıch AaUS dem Stadium der Katastrophenhilfe ın die orge meinwohls stehe. Vor allem 111 Utz ıcht das Privat-
für eine, wWenn auch ‚vorläufige, echte Eingliederung der eigentum schlechthin miıt den Persönlichkeitsrechten des

Finzelnen ıdentihiziert sehen und halt für möglıch, da{fßiıhrer Existenz beraubten Ungarn übergeht. Es besteht die
Gefahr, da{ß ihr Schicksal den rwagungen des Arbeits- 1n bestimmten Fällen AaUuUsS Gründen der allgemeınen Wohl-
marktes untergeordnet werden könnte. In diesem Zi=- fahrt das Privateigentum rechtmäßßig eingeschränkt oder

aufgehoben seın könne, während das persönliche echtsammenhang mussen 7wel Forderungen ZEeENANNT werden,
die der Menschenwürde willen SOWEeIt 1U möglıch immer noch bestehe, miıt Selbstverantwortung gyeme1n-
berücksichtigen sind: Die TS; esteht darın, da{fß die Fa- Wohl mitzuarbeıten.
mıliıen ıcht werden dürfen: die andere, aum

Dıe ındıividualistische Gesellschaftsauffassungminder wichtige, dafs den ungarischen Schülern, Stu-
denten un Lehrlingen Gelegenheıit gyeschaften Werden Schließlich sıeht Utz 1m Subsidiarıtätsprinzıp die Formu-
mufß, ihre Berufsausbildung vollenden. lıierung der Persönlichkeitsrechte des Menschen, und WAar

Das Interesse der Söffentlichen Weltmeinung un das VO  ; der rechtsphilosophischen Überlegung AaUsS, dafß der
Herz der Menschen sind dem ungarischen olk un SEe1- einzelne Mensch Träger VO Persönlichkeitsrechten se1l
111e  e Flüchtlingen zugewandt. Die Bewährungsprobe un: hiıerbei das Subsıidiaritätsprinziıp die gyeejgnete For-
christlicher un menschlicher Nächstenliebe un der Solıi- mulıerung einer Staats- un Gesellschaftsauffassung AaUuUS-

darıtät der Freien Welt mMIt Ungarn steht aber 1n der drücke, welche die Persönlichkeitswürde des Menschen
ZU Kernpunkt ıhrer Lehre mache. Von hier AUS werdeHauptsache erst bevor. Wıiırd S1e bestanden werden?
der Rahmen über das Privateigentum hinweg 1n den un1-
versalen Raum der Gesellschaft überhaupt „Auf
diesem Boden finden WIr jenen Sınn der Subsıidiarıtät, derDie Subsidiarität als Ordnungsprinzip der
auch als Prinzıp un: Axiıom sıch verteidigen äßt Hierbe1demakratischen Wohlfahrtspflege kommt 1U entscheidend daräut d WwWwe1 sıch mOÖg-
lıche, aber völlig verschiedene rechtsphilosophische Rıch-Das für die Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemein-

schaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge 1in der Bun- tungen unterscheiden:
a) die indıvidualistische, gewissermaßen atomistische Ge-desrepublık 1956 1n Bremen vewäahlte The- sellschaftsauffassung,mM „Subsidiarıität, eın Prütstein der Demokratie“, deutet

schon A da 1M Wohlfahrtsbereich der Bundesrepublik b die organısche Gesellschaftsauffassung, die 1m Grund
auf die Ansıcht der Polarität VO  s Mensch un: GesellschaftSpannungen 7zwischen behördlicher un freier Wohlfahrts- hinausläuft.pflege bestehen (vgl Herder-Korrespondenz Jhg.,

un: 10. Jhg., Sıe zeıgen sıch VOL- Nach der stellt sıch die Gesellschaft als ıne Fik-
t10on dar gegenüber dem Menschen als einz1ger Persönlich-nehmlich darın, daß behördliche Kreıise iıne Monopoli- eıt Das Gesellschaftliıche steht hier n1e 1m Wesen dessıerung der Wohlfahrtspflege 1n ıhrem Bereich anstreben

Uun!:! dies miıt ihrem finanziellen Übergewicht bereits 1n Menschen als ein integrierender Bestandteıil vollendeter
einem Ma{fße verwirklicht haben, das die freie Wohlfahrts- Persönlichkeit. Hıer wird jener Solidarısmus sichtbar, der

das Gesellschaftliche UE 1n dem gegenseltigen Füreinan-pflege mIiıt großer orge erfüllt.
Professor Arthur Fridolin Utz OP; Freiburg (Schweıiz), der VO  3 Mensch Mensch, nıcht aber in dem Miteinander

aller für ine gemeinsame und dem Einzelnen ZEW1SSET-der ZU Thema VOLrWCS durch seine Veröffentlichung, maßen übergeordnete Aufgabe sieht un: die Subsidiarität„Formen un: renzen des Subsidiaritätsprinzıps“” (Kerle-
Verlag, Heidelberg Stellung e  MM hatte, ıcht als eın Hilfeleistungsprinz1ıp des gesellschaftliıchen

Ganzen ZU Einzelnen oder Gruppen begreiten VeEer-hielt das Hauptreferat. Pr sieht in der Subsidiarität
INas ler .1sSt Subsidiarıität gleich Solidarıtät 1n egen-ein Prinzıp der Gesellschaftsordnung un deshalb NUrLr 1n

der Definition der Gesellschaft begründet. Subsidiarıtät seitigkeit, gepragt VO  e der Privateigentumsordnung, ohne
Anschlufß ine umfassendere Gesellschaftsauffassung.ISt eine Funktion der Gesellschaft, näherhin des Gemein-

wohls, dessen Inhaltsbestimmung 1im demokratischen Staat Organische Gesellschaft und Subsidiarıtdätsıch ZUTF Erörterung steht, un: erst hierbei ergibt sıch
In der organischen Gesellschaftsauffassung, die den Men-dann die Gelegenheit, die Anwendung des Subsidiarıtäts-

prinzıps in der modernen Demokratie untersuchen. schen als soz1ales VWesen un: damıt die Ethik als eine
Utz sıeht durchaus die unterschiedlichen DeutungsmOg- ersons- un: Sozialethik begreift, steht nach Utz der
lichkeiten VO  3 Subsidiarıität, etwa2 nach der mechanist1i- Mensch wesensmäßßig in einer Funktion ZUuU Gesellschafts-
schen Wırtschaftsauffassung des Liberalısmus, be1 der der anzCh, NVC)  - woher die Vorstellung V.C)  3 der Teilfunktion
Staat VO  3 vornherein 1LLUr dazu Jegıtimıert seın kann, die un dem Biıld des Organismus sıch bıldet. Immer bleibt
Not, die eLtw2 A4aUus irgendwelchem wirtschaftlichem Miı{f$- der Mensch auch 1n seiner Teilfunktion Person, 1n einer

dynamischen Ordnung, 1n welcher der Mensch seiınem Zıelgeschick entstanden iSt; heilen, ıcht aber bere‘chtigt 1St,
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entgegenstrebt un dieses sein Zielstreben miıt dem der ehesten gemäß seinem Gewissen die Geschicke des Vol-
übrigen Gesellschaftsglieder verknüpft. Utz hält 1er das kes leiten bestrebt se1n, weıl seın Gewissen sıch in oylei-
Bıld der Polarıtät tür treffender, in dem der Einzelmensch cher Weıse den transzendenten Werten un Normen VeOTI-
1ın die Gesellschaft hineinwirkt un die Gesellschaf* auf bunden weiß w1e das seiner Wähler, und wırd hierbel
den Eınzelmenschen wirkt. Beide bedingen sıch ZWAaT, siınd die VO Staat übende Subsidiarıtät ideologisch
aber wesentlich verschieden. Nur 1ın der Vorstellung der abgewogenen Gemeinwohl Orlentieren.
Polarität VO  - Gesellschaft un Einzelnem ISt Ganzheit Der soz1iologisch Orjentierte Volksvertreter vewıinnt da-
denkbar un EYST damıt 1ne einheitliche Zielsetzung. SO SC  Q  ( die Grundlagen seliner Verhaltensweise un Bat=
gesehen, sınd die Menschen ıcht 1Ur mıteinander solı- scheidung nıcht Aaus einem absoluten Normensystem, SOIl-
darisch verbunden, sondern VOL allem auch FA Ganzen dern AUS dem 1ın der Gesamtgesellschaft latenten oder
und das Ganze den Einzelnen. Die Zielsetzung des bewußt ausgesprochenen tatsächlichen Wollen, ,
Ganzen hat dabei der Vieltalt der vielen Einzelglieder bildert se1ın Gewı1issen Kollektivbewußtsein. Hıiıerbei
Rechnung Lragen. Z durchaus iıne csehr hohe Ethik WELURCLCH,; ımmer
Aus dieser Anlage der Gesellschaft kommt Utz ZUT eiıgent- aber 1St S1e Ethik des Kollektivs. Vom tormal demokra-
lichen Bedeutung der Subsidiarität. Dıie Gesellschaft hat tischen Standpunkt Aaus Za der soz10logisch Orljentierte
einem jeden jene Funktion belassen oder ihm dazu Politiker den Vorsprung tür siıch buchen, da{fß ımmer
verhelfen, die ihm, dem Einzelnen, 1mM Ganzen zukommt. eın tatsächlich geltendes, stets mıiıt der ideologischen Wand-
SO 1St Subsidiarität etztlich nıchts anderes als der Aus- lung der Gesellschaftsglieder mitgehendes Leıitprinzıp hat,
druck der Solidarität des Gesellschaftsganzen miıt den eben die SOSCNANNLE Kollektivethik, die Utz jedem ordent-
vielen Gesellschaftsgliedern. Kernpunkt dieser Solidarität lichen Staatsgebilde zuspricht.
1St das Gemeinwohl als alle überragendes und dennoch
alle einschließendes Wohl Immer 1St das Gemeinwohl Grenzen der Kollekhtivethik
dem Eınzelnen übergeordnet. Utz 111 1U dem soz10logisch orlentierten Politiker
Utz folgert weıter: Da die menschliche Person eın trejes gegenüber tür den staatlichen Raum ıne unbedingte un
Wesen 1St, das 1ın Selbstverantwortung seıine Funktion 1m nıcht außer Kurs setzende Spielregel beachtet sehen,Ganzen vollführen hat; verlangt das Subsidiaritäts- also tür den Bereich des rechtlichen Zwanges un des
prinzıp zugleich die Streuung der sozlalen Verantwor- behördlichen Eıngriftes: Die Kollektivethik der Demo-
LUnNg, SOWeIt das Gemeinwohl dadurch gefördert wird. So kratie kann als unabänderlichen Posten 1n ıhrem Gefüge”annn das Subsıdiaritätsprinzip auch 1n der Weıse formu- eINZ1Y die staatlıche Einheit e1insetzen. Alles andere, w as
liert werden: Was immer der Eınzelne 1m Rahmen des außerhalb dieser Notwendigkeit des Zusammenlebens
Gemeinwohls erstrebt, hat Anspruch auf Freiheit, Schutz steht, mu{ß für S1e varıabel leiben. Gerade 1n dieser De-
un: eventuell Unterstützung VO seıten des Gesellschafts- mokratie hat sıch darum der staatlıche Eıngrift auf ein
SanNzenN. Mınımum beschränken, die Dynamık gesellschaft-
Utz Zlaubt, daß bıs hierhin 1ne Übereinstimmung aller liıchen Denkens un Lebens ıcht ertöten. Mag 1m
der .Denker möglıch sel, die 1n der Gesellschaft nicht LUr Bereich des materiellen Lebens der Boden für bestimmte
eine Fıktion, sondern ıne Wiırklichkeit sehen, eın wahres Kollektivregelungen noch ın bestimmten Grenzen denk-
Gemeinwohl anerkennen, 1n dem das Wohl der Eınzel- bar se1in, bleibt 1mM demokratischen Staat MIt seıiner
menschen als Personen mıteingeschlossen 1St Kollektivethik der Fragenbereich : subsidiär, der das Er-

Dıiıe Auseinandersetzung die iınhaltliche Bestimmung ziehungswesen etrifit. Angelegenheiten der innermensch-
liıchen Bildung lassen sıch nıcht nıvellieren. Man würde

des Gemeinwohls mıt eıner ausgepragten Kollektivethik die vielfältige Aus-
drucksmöglichkeit der menschlichen Persönlichkeit leug-Unter ıhnen beginnt die Auseinandersetzung da;

die inhaltliche Bestimmung des Gemeinwohls geht nen und 1n einer künstlich gezüchteten Superstruktur ZU
Ersticken bringen. Die geistige raft der modernen Demo-Utz geht hıer Von der Grundordnung der demokratischen kratie lıegt iın dem kulturellen treien Bereich. Ihn ın Trel-Gesellschaft AUS, iın der die letzte gesetzgebende Macht eIit wırken lassen un diesem frejen Wırken ANZU-beim Volke ruht un der Regierende Keprasentant
SCNH, mu{ß tiefstes Anlıegen der Demokratie, namentliıchVolkes 1St In der Demokratie sind diese Kepräasentanten der von der Sozi0ologie her gepragten Demokratie, se1n.nıcht Spielzeug der Masse, sondern s$1e übernehmen die

Funktion eines Trägers der Autoriıtät. Strenggenommen Hıerin sollte die erzieherische Funktion des Rechtes 1m
verantworten S1e sıch nıcht NT: dem Volke, sondern 1n demokratischen Staat bestehen.

Utz bestreitet letztlich, daß auch 1n der heutigen ‚—ıhrem Gewissen VOLI dem Gemeinwohl, wenngleich S1e
doch Kepräsentanten des Volkes, wen1gstens ihrer Wih- dernen Gesellschaft nıcht mehr jene treien Kräfte vorhan-
ler, bleiben. uch zwıschen den Regierenden un den Re- den oder inden selen, welche die Erziehungsaufgabe,

sowohl den Kindern WwW1e den Erwachsenen gegenüber,o/]erten esteht insotern das Verhältnis der Polarität.
übernehmen könnten.Eınerseıts gyehorcht das olk der Regijerung, andererseıts

nımmt die Regierung iıhre Zielsetzungen Aaus dem Volke Dıiıe Gegenposition: Volle Integration v”o  S Einzelnen undUtz unterscheidet dabej die Kepräasentanten 1n ihrer Ver-
antwortun gegenüber dem Gemeinwohl danach, ob s1e „Gesellung“
iıdeologisch oder soz10logisch oOrlentiert sind. Als 1ıdeo- Protessor Ludwig Preller, Frankfurt, der 7zweıte aupt-
logisch orlıentiert sıeht den Kepräsentanten A} der 1m redner, der ine betont soziologische Betrachtung des Sub-
Sınne der materiellen Wertethik absolute Ideale un sidiarıtätsprinzıps yab, hält für notwendig, den Ge-
der Aaus allgemein erkannten un allgemein verbindlichen sprächspartner nıcht VO vornherein eıinen soz1al-
Wertprinzipien eın Sanz e1genes Verhältnis sowohl philosophischen Grundsatz binden. ach ıhm annn
seinen Wiählern W1e seiner Opposıtion hat Er wird INa  ; das Beziehungsverhältnis zwischen dem Staat un
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den freien Organısationen nıcht nach einer starr én Regel satıon als solcher zukomme, aßt sich schwerlich behaup-
te  S Gerade weıl iıne Vielzahl VO  e} freıen Wohlfahrts-auffassen, mu sıch vielmehr elastisch un: un Be-

achtung der soziologıschen Wirklichkeit gvestalten. Dieser verbänden M1Lt verschieden geaAartetenN ethischen Normen
Gesichtspunkt 1St deshalb wiıcht1ig, weıl die rühere 21Dt, wiırd der Staat, der AaUuUSs demokratischer Gesinnung
Starre des Subsıidiarıtätsprinzıps bıegsam macht un: der heraus sıch P selbst ın die Jugendarbeit einschaltet, Sar
jeweıligen gesellschaftlichen Wirklichkeit anpaßt. Er sieht nıcht anders können, als seine eigene Zielsetzung ıhnen
1U  - den Einzelnen un: die „Gesellung“, der gegenüber umreißen schon AUS der Vielfalt der

ethischen Zielsetzung heraus nıcht einem KampfGesellschaft, Gemeinschaft und Staat versteht, 1ın eıner
Integration, 1n der eıiner dem anderen nıcht 1LLUL nıcht aller alle, sondern einem Miteinander aller
diıenen kann, sondern auch keiner dem anderen vorgeord- für alle! kommen lassen.

Das Subsidiarıtätsprinzıp x1bt ıne Ordnungszahl 1n —net 1St Einzelner un Gesellung efinden sich 1n eiınem
steten Prozeß, der sıch AaUus dem fortdauernden Integrieren ziolog1ıschen Verhältnissen. Es VOTLr seiner Anwen-
der polaren Wirklichkeit beider erg1bt. dung die Untersuchung der gesellschaftlichen Verhältnisse

VOTIAaUS, auf die angewendet werden soll Er stimmitFür Preller 1St das Subsıidiarıtätsprinzıp ıne Ordnungs-
grundlage ın dem Proze(ß der integrierenden Pole Indivı- V Nell-Breuning Z WE dieser ausdrücklich VOL Kurz-
duum und Gesellung. Dıieser Prozefß 1St umfassend, da{iß schlüssen „bei der Anwendung sozialphilosophischer

1mM Verhältnıis VO  } beiden nıchts außerhalb Befindliches Axıome auf technısche Einzelfragen“ W  n  9 „dıe Lösung
geben annn Deswegen lehnt die scharte Untersche1- jeder Autfgabe kann 1Ur Aaus dem Sachverhalt und den
dung zwıschen institutioneller un solidarischer Hılfe ab, Sacherfordernissen abgeleitet werden, IST: nıcht Sache
die INa  ; unterscheiden will, da{fß institutionelle Hılten des Sozialphilosophen, sondern des Fachmannes, in Orga-
11UIX die außeren, 1 wesentlichen organisatorischen Be- nisationsiragen Lösungen erarbeıten“ (v Nell-Breu-
dingungen betreffen, die Jlediglich allen 1n gleicher Weiıse nıng, „Stimmen der ZeIe, Oktober 1955; 8 f£.)
zukommen, die solidarischen Hılten hingegen auf den

Der S taat ErziehungszieleEinzelnen 1mM Ganzen zugeschnıtten sind. Er bestreıtet,
da{f der Rechtsstaat T eın institutionelle Hilfe gC- Preller sieht damıiıt 1mM Subsidiarıtätsprinzıp eıne Anwen-
ben vermOöge und, Dn 1M Wohlfahrtsbereich, LLUL dıe dungsregel auf das Verhältnis VO  3 behördlicher und treier
freien Wohlfahrtsverbände alleın ‚Aaus der Tiefe sittlicher Wohlfahrtspflege auf Grund der sozi10logischen Wirklich-
Werte“ (Uitz: A, ©: Z handeln könnten. Preller sıieht eIit Hierbei billıgt dem Staat Einflufß auf die Bildung

Beispiel der angelsächsischen Demokratien Demo- sıttlıcher Werte Zi W 4s letztlich mMIt jedem (zesetz SC-
kratie nıcht 1m pluralıistischen Recht der vielen Einzelnen, schieht. Das „subsidiäre“ Verhältnis des Staates diesen
sondern ın eiınem Verhalten der Menschen nNnfier- und Verbänden kann nıcht 1Ur darın bestehen, da{ß ıhnen
einander. Das Wesen der Demokratie 1St nıcht durch ine treıe and läßt, sondern VOTLr allem auch darın, da{ß
bestimmte Herrschaftstorm, ein Verhältnis gekennzeich- durch die Unterstützung der Verbände das staatlıch
nNeL, vielmehr ISt Demokratie eine Haltung 1m Zusammen- 7Ziel der Wohlfahrtstätigkeit erreicht. AA hat
leben der Menschen, die unter der Einheit der Notwendig- der Staat nıcht das echt der Einflußnahme aut die Tätıg-
eıt menschlichen Gemeinschaftslebens steht. Dieses Ge=- eıit der Verbände selbst, ohl aber die verantwortliche
meıinschaftsleben erschöpft sıch be1 weıtem nıcht 1mM Inst1- Wahl treffen, miıt welchem Mittel das staatlıch
tutionellen. Wenn Demokratie Haltung bedeutet, dann Z;el der Wohlfahrts-, insbesondere der Jugendwohltahrts-
wırd S1e 1ın erster Linıe VO  } einer Gesinnung ZEZEUST und arbeit ” besten“ erreicht wırd. Hierbe1 raumt dem
bestimmt. Diese Gesinnung gvehört 1n die Kategorie der Staat das Recht Z Auswahl den einzelnen Ver-
ethischen Normen. Weil dies ISE, hat der demokratische bänden der Wohlfahrtspflege e1n, und War dahın, wel-
Staat nıcht O: das Recht, sondern die Pflicht: \sICch eın cher Verband die Aufgabe sachlich besten bewältigen
Bild über diese un andere sittliche Werte schaften, sıch kann, EeLW2 eın Jugendheim errichten oder ıne be-
tür S1e einzusetzen un S1Ee schützen. Ja annn sich stimmte Fürsorgeaufgabe durchzuführen. ıne Begren-
dieses Rechtes un dieser Pflicht schlechterdings nıcht ent- ZUNg 111 Preller allerdings insofern gelten lassen, als ine
zıehen: jedes Gesetz, das chafft, beeinflußt be1 seiner parlamentarısche Mehrheit nıcht ıhrem charakteristischen
Durchtührung zwangsläufig zugleıich Gesinnung, sittliche ethischen Standpunkt dadurch Unterstützung verleihen
Wertungen. Fın demokratischer Staat, dem dieses Recht darf, da{fß Ss1e 1Ur Verbände iıhres ethischen Standpunktes
der Orijentierung über sittlıche Normen abgesprochen Z Zuge kommen Aäfßt Hıerin erreicht VOTL allem den
wırd, wiıird allerdings Z Nachtwächterstaat, aber nıcht Unterschied zwıschen eınem demokratischen un: einem
weıl der demokratische Staat VO  w der Ideologie AUusSs eın autorıtiren Staat
solcher ISt: sondern weıl dazu ausgehöhlt wiırd, WENN Konkret sieht Preller 1n dem grundlegenden des
INa  e} iıhm Rechte bestreitet. Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, der dem Jugendamt autf-
Nach Preller hat der demokratische Staat ıcht LLUI das o1bt, Einrichtungen un Veranstaltungen ZUgUNStEN der
echt ZUM institutionellen Vorgehen, sondern auch das Jugendwohlfahrt und Jugendwohlfahrtspflege ANZUrFe6SCcN,
der Förderung eınes siıttlıchen BewulStseins, weıl AUS dem ördern und vegebenenfalls selbst schaften, keine
Wesen der Integration heraus auch Institutionen nıcht Vo  e} yesetzlıche Rangfolge 7zwıschen Trägern wohlfahrtspflege-
immateriellen, metaphysıschen Werten losgelöst werden rischer Einrichtungen. Sie 1St auch nıcht durch die Reso-
können. lution des Bundestages anläfßlich der Verabschiedung der
Die „ Tiefe sittlicher Werte“ kann ıcht der einen Gesel- Novelle Z Jugendwohlfahrtsgesetz 1m Jahre 1953 SC
lung zuerkannt, der anderen generel] aberkannt werden. schaften worden. Wohl o1bt der Wortlaut des (Jesetzes
Selbstverständlich z1bt Wohlfahrtsverbände, die VO  e 1ne ZEW1SSE Reihenfolge, aber S$1e besagt nıchts anderes,
charakteristischen, insbesondere konfessionell formulier- als daß das Jugendamt 1n dieser Reihenfolge pflichtgemäfs
ten ethischen Normen ausgehen. Dafß dieses Charakte- prüfen hat,; welcher Weg 1mM onkreten Fall das 7Ziel
rıstıkum aber jeder wertvollen freijen Wohlfahrtsorganıi- erreıicht. eht inNna  z} VO Standpunkt der Integration ZW1-
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schen demEinzelnen un der Gesellung AaUuUSs, muß auch Unsere Verfassung spricht keiner Stelle VO  e} der Sub-
sidiarıtät Im Verfassungskonvent VO Herrenchiemseeun gerade die umfassendere Gesellung, 1er also die

staatlich geschaftene Einrichtung, das Jugendamt, fragen, War ZWAar versucht worden, die Subsidiarität das Ver-
welcher Weıse das VO demokratischen Gesetzgeber fassungsrecht einzubauen ine Formulierung unterblieb

Ziel besten erreicht wird Hierbei ann schließlich weıl CS anscheinend schwier1g WAal, das
durchaus nach SCINEGET pflichtgemäßen Auffassung dazu Prinzıp positiv-rechtlich tassen (Maunz, „Deutsches
kommen, daß C1iNe behördliche Einrichtung C1INC bestimm- Staatsrecht“, 1956 60) Irotzdem annn ıcht zweıfel-

Aufgabe 99 besten erfüllt un WAar 97 besten haft SC1N, da{fß das Bonner Grundgesetz VO  e Sanz
für den Jugendlichen Dessen Anspruch 1STt das rımare bestimmten Vorstellung über das Subsidiarıtätsprinzıp
der Überlegung Dıie verschieden geartetecn ethischen 7iel- ausgeht Nach Maunz beweiısen dies die Artikel
SeETzZUNgEN der treıen UOrganısationen sollen diese Pru- 28 3() Nach ıhm liegt das Subsidiarıtätsprinzip der
tung miteinbezogen sCcC1IN 1aber S1C können 1Ur „subsidiär Staatstorm un: dem Staatsautbau der Bundesrepublik
hier Sınne VO  - 1 z weıter L.ınıe berücksichtigt Wer- wenn auch ıcht ausdrücklich ausgesprochen, doch
den Sittliches Verhalten hängt nach aller Erfahrung der mittelbar, zugrunde Dazu bestand VOTLr allem für den Be-
gesellschaftlichen Wirklichkeit ıcht VO Bekenntnis reich der Wohlfahrtspflege der Rechtslehre bislang über
ethischen Normen aAb sondern VO  3 ihrer Verwirklichung die Anwendung des Subsidiarıtätsprinzips überhaupt eın

täglıchen Leben Man soll deshalb AaUS Organı- Zweıtel (u Potrykus, „Jugendwohlfahrtsgesetz“, 1953
sationszugehörigkeit keine Rechtsvermutung auf ethisches Anm Muthesius, „Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
Verhalten 1Ableiten Diıie CINZ1I1SC sittliche Norm, die 1950 Anm Anm Riedel, „Jugendwohl-

fahrtsrecht 1954berücksichtigen IST, 1ST das Wohl des Jugendlichen In ıhm 1955 S 1 Jehle, „Fürsorgerecht
liegt das hier verwirklichende Gemeinwohl Nachrichtendienst des Deutschen Vereıns für öffentliche
Das verwirklichende Gemeinwohl gebietet, daß die und prıvate Fürsorge, 1947 133 Gutachten Salst die

Einrichtung VO Kinderhorten 1Ne Aufgabe der Ööftent-Einzelnen ZUT Integration ıhres Wohles mMIt dem des
Gesellschaftsganzen veleitet werden Dazu gehört die lıchen Jugendwohlfahrt oder der freijen Jugendwohlfahrts-
Schärfung ihres Gewı1issens ZUr freien Gewissensentsche1i- pflege?‘ Friedeberg-Polligkeit, „Kommentar ZU. Reichs-
dung Der demokratische Staat hat die Aufgabe, den jugendwohlfahrtsgesetz Anm Bestätigung der
Jugendlichen dahin führen, dafß sıch AaUus CISCHNCIMN bisherigen Rechtslehre un Einklang MI der durch das
Gewı1ssen ethische Normen Der Staat der dies grundgelegten Staats- un: Gesellschaftsordnung steht
TUtL handelt ethisch Gerade die rage der treıen (Gew1s- die Resolution des ersten deutschen Bundestages der

Verabschiedung der Novelle ZAE Reichsjugendwohl-sensentscheidung 1ST Prüfstein der 1er entwik-
kelten Auffassung SC1IMN fahrtsgesetz Jahre

Das Ergebnis der Bremer Tagung Das Subsidiaritätsprinzip als sozıialstaatliches Prinzıp
nach dem Bonner GrundgesetzEın nıcht unterschätzender Gewıinn liegt siıcher darın, Die Behandlung der Grundrechte 1ı UMNMSCHEIT: Verfassungdaß konträre, entgegengeSseTIzZtLe Auffassungen über das

macht das Bild uUuNnserer Staats- un GesellschaftsordnungSubsidiarıtätsprinzıp öffentlichen Veranstaltung
sachlich diskutiert wurden Dabei haben die qchristlichen deutlich. Indem das Bonner Grundgesetz die Grundrechte
Teilnehmer feststellen INUSSCH, elch bedenklichem die Spıtze der Vertassung stellte, sollte C1in Doppeltes

Zu Ausdruck kommen einmal daß einzelne Grund-aße soz1alıistische Kreıise der Bundesrepublik e

Sozialısıerung der Wohlfahrtspflege anstreben, die mMI rechte vorstaatlicher Herkunft sind, sodann „dafß die
der demokratischen un sozjalstaatlichen Grundordnung Grundrechte den organisatorischen Teil der Verfassung

un M1 Sınngehalt erfüllen (Maunz,der Bundesrepublik aum vereinbaren 15 So wurde
der Diskussion mMi1It echt die rage gestellt, w 4S enn 80) Grundrechtskatalog un: organisatorischer Teil der

der Gesetzgeber etztliıch vewollt habe, als den Verfassung bilden e Einheıt, wobel jedoch der letztere
dem untergeordnet ı1STt Hıerin liegt auch 1Ne be-schuf un W as die Schöpfer der Verfassung für GCi Ord-
deutsame Aussage über den Autbau un: die Funktions-nungsbild sıch vorstellten, als S1Ee Art Z Aus-

gangspunkt der sozialstaatlichen Entwicklung machten verteilung Raume der Wohlfahrtspflege (Art 20 GG)
Diese Fragen wurden auf der Bremer Tagung nıcht hın-

Der Mensch MLE s$eINEN Grundrechten zsE Ausgangspunkt,reichend geklärt Um ihre Klärung wiırd In  =) sıch VOI- 7Ziel und Subjekt aller Wohlfahrtspflegedringlich emühen 1LLUSSCN Darüber hinaus werden die
die Entwicklung UNsSsSeIeEeTr Wohlfahrtspilege besorgten Diese Aussage aın Hinblick auf Art un

christlichen Kreıise ohl ıcht mehr länger darum herum- unserer Verfassung durchaus gemacht werden Es über-
kommen, eindeutige Praktiken sozıialistischer Parlaments- rascht da{ß Preller diese eminent wichtigen Verfassungs-
mehrheiten auf der staatlichen un: kommunalen Ebene bestimmungen be1 der Begründung sCe1iNer Kollektivethik

un der Erziehungsfunktion VO Staat un Kommunegerichtlich prüfen lassen. Dies wird schon eshalb NOL-

wendig SC1IN, weıl die VO  e Preller vertretiene Auffassung Bereıch der Jugendwohlfahrt übergeht Schon deshalb
schwerlich MI1 der Grundstruktur unserer soz1alstaat- sind Ausführungen angreifbar

Wenn Art jedem das echt auf freie Entfaltunglıchen Ordnung Einklang steht un 1ne Bewertung
der Grundrechte UNMNSCHER Verfassung erkennen läßt, die der Persönlichkeit gyarantıert SOWEeIT CT nıcht die Rechte
etztlich Zur Aushöhlung der Grundrechte überhaupt anderer verletzt oder die verfassungsmäfßige Ord-
tührt Diese Geftahr wird noch dadurch DSESTEIYSEIT weıl Nung, der Ja die Grundrechte. Nen wesentlichen Be-
selhbst die Rechtssprechung uUunserer höchsten Gerichte standteıl darstellen, oder das Sıttengesetz I
bezug auf die Grundrechte noch keine klare IL.ınıe aut- stößt 1SE ZWAar dieses Grundrecht eingefangen das

(vgl Herder-Korrespondenz 10 Jhg > Menschenbild uNnseTfer Verfassung, das ıcht VO
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isolierten souveränen In iduum ausgeht, sondern die serer Verfassungsich verwirklichen äßt er Gleichheits-
pannung Individuum—Gemeinschaft 1mM Sınne der Ge- SALZ 1St eın allgemeines Verbot ar alle Hoheitsträger, 11l-

kürlich handeln oder sachfremden, nıcht 1n denmeinschaftsbezogenheit un Gemeinschaftsgebundenheit
der Person zugrunde legt ber der „Soweıit“-Satz stellt Tatbeständen begründeten Entscheidungen Raum gC-
ıne Begrenzung dar un: stellt ım Rahmen dieser Begren- ben un damit den Boden der Gerechtigkeit verlassen.
ZUNg zunächst das Grundrecht pOSILt1LV heraus. SO hat MIt Gleichheit 1St Gerechtigkeit, Gerechtigkeit das Gegenteıil
echt das Bundesverfassungsgericht ZU:r rage der Ge- VO Willkür un Unterdrückung einer politischen Minder-
meinschaftsbezogenheıit un Gemeinschaftsgebundenheit heit (BVerfG, Urt e 23 al JZ. 1951, /30, un a

der Person sehr deutlich herausgestellt, da{ß dabei der V, 30 572 1° J]Z, LD 536)
Eigenwert der Person nıemals angetastet werden dürfe, Jugendwohlfahrtshilfe 1St etztlich ımmer irgendwie
W as sıch Aaus einer Gesamtsicht der Artikel 1, Z Z 14, 15, Erziehungshilfe. Sıe ISt subsidiäre Hılfe gegenüber der
19 un: 20 ergebe (Urt V 54 BvG 459/52 primären Erziehungspflicht un -Jeistung der Eltern (ArtD N ] W, 1954, Damıt 1St der Mensch als un: auf s1e abzustimmen. Behördliche
Träger un Hüter menschlicher Werte über die Dinge Erziehungshilfe stellt deshalb einen untauglichen Versuch
gestellt un Fundament, Ziel un Subjekt der Wohl- der Jugendhilfe dar, weıl sS1e nıcht den Kern der mensch-
fahrtspflege. Damıt verlangt Nsere Verfassung, daß die lichen Persönlichkeit ertassen ann Aus der staatlichen
menschliche Persönlichkeit die ınnere un zugleich soz1ıale un: kommunalen Einheit, auf die alle Bürger zwingendWertung un Achtung erhält, die dem Menschen als 'Irä- zugeordnet sind und se1n mussen, aßt sıch eine Kollektiv-
ger höchster geistig-sittliıcher Werte zukommt (Bay ethik 1mM Bereich der Jugendwohlfahrt als ausreichendeVerfIGH, Urt \ 13 In OeV, 1955, Grundlegung un: als Ziel behördlicher JugendwohlfahrtHeft 16, 508) nicht rechtfertigen, schon deshalb nı  cht,; weıl alles andere,Hierbei steht das echt aut freıie Entfaltung der Per- „ Was außerhalb dieser Notwendigkeit des menschlichen
sönlichkeit un dem ausdrücklichen Schutz des Art 19
Abs G der verbietet, daß ein Grundrecht in seinem Zusammenlebens steht, für s1e varıabel Jeiben muß“

Kollektivregelungen 1mM Bereich der ErziehungWesensgehalt angeETLASTELT werde. Dieses Verbot richtet siıch führen zwangsläufig Z b Nivellierung menschlicher Bıl-
nıcht 198088 den Gesetzgeber, sondern ın gleicher Weıse

Rechtsprechung un Verwaltung. Den Vollgehalt dung un Erziehung.
Vertehlt 1St CS AaUuUS der weltanschaulichen Aufgliederungdieser Verfassungsgarantıie ann ia  3 1m Wohlfahrts-
unserer Gesellschaft eine behördliche Zuständigkeit fürund iınsbesondere Jugendwohlfahrtsbereich überhaupt NUur

in unmıittelbarer Verbindung Art (das primäre Er- Erziehungshilfen abzuleiten un: sS1e miıt dem Schlagwort
zıehungsrecht der Eltern) un: Art (Freiheıit der „der Integration des Einzelnen miıt dem Gesellschafts-

ganzen” begründen (Preller) Eın solches UnterfangenGewissensentscheidung) erkennen. Der Staat hat einem
erziehungsbedürftigen Jugendlichen alle Möglichkeiten steht 1mM Wiıderspruch mMI1t dem durch NSeiTe Verfassung
ZUr freien Entfaltung seiner Persönlichkeit eröffnen, festgelegten Ausgangspunkt aller Wohlfahrtspflege, der
annn sıch aber ıcht selbst dabe1 ZU Funktionsträger 1mM Menschen und seiner Persönlichkeit liegt Demokratie

ebt VO  3 der Freiheit un: ın der Freiheit des Menschenmachen. 'Tut dies, verletzt diese Grundrechte,
weiıl hierbei zwangsläufig mıiıt dem personalen Yz1le- un: der Vielfalt des gesellschaftlichen Raumes. Deshalb
hungswillen der Eltern in Kollisıon kommen MUu ıst etztlich jede Erziehung mı1t Demokratie —-

Christliche Eltern haben auch 1 Wohlfahrtsbeseich den vereinbar. Die weltanschaulich grupplerten Organısat10-
Anspruch auf ıne konfessionell ausgerichtete Erziehungs- nen der freien Wohlfahrtspflege sınd dazu ın jeder Weıse

in der Lage, als inımum ıhrer Erziehungsleistung auch
hernd ertüllt sein A
leistung, die MmMI1t einer Kollektivethik auch nidij: anna-

immer das erfüllen, W as 19808  - als Ausfluß des berech-
Es wırd 1Ur oft übersehen, dafß die Grundrechte sich tigten Interesses des Staates einer Erziehung
1n erster Linıe die Ööffentliche Gewalt richten. 95  1€ einer staatsbejahenden Haltung versteht. Auch diese Or-
sollen die staatliche Intoleranz verhindern“ (OLG Frank- ganısatıonen stehen 1n der staatlichen un gemeindlichen

Ordnung; S1€e bejahen Staat und politische Gemeinde un:furt, Beschl V, 56 in: FamRZ,
1956, 2856 unter Bezug auf den Bonner Kommentar, tragen S1e als bedeutsame Faktoren uUuNnseIer soz1alstaat-
Bemerkung 11 Art GG) Wenn die behördliche lichen Ordnung. In einer demokratischen Jugendwohl-

fahrt geht aber mehr, nämlich die VermittlungJugendwohlfahrt cQhristliche Eltern faktisch ZWIingt, ıhre
Kınder iın behördliche Kıindergärten Zu schicken, obwohl un Gewährung VO  e Ganzheıitshilfen, die etztlich pCI-
diese auch 1m freien Raum errichtet werden können, sonal gestaltet se1ın mussen, Leib und Seele eines er-
verstößt S1e damıt etztlich die sozıale Gerechtig- ziehungsbedürftigen Minderjährigen 1n gleicher Weıse

achten un danach die Hılfe gestalten.keit, die nur aut dem Boden des Gleichheitsprinz1ips _
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